
❚ DDiiee  KKffzz--HHaaffttppfflliicchhttvveerrssiicchheerruunngg

Wird beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges ein Mensch verletzt
oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet,
den Schaden zu ersetzen. Auf ein Verschulden kommt es
nicht an (Gefährdungshaftung). Bei der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung handelt es sich um eine Pflichtversicherung. Der
Halter ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzu-
schließen, wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen ver-
wendet wird.

❚ DDiiee  KKffzz--TTeeiillkkaasskkoovveerrssiicchheerruunngg

Die Teilkaskoversicherung bietet einen eingeschränkten Ver-
sicherungsschutz und umfasst die Beschädigung, die Zer-
störung oder den Verlust des Kfz durch: Brand oder Explo-
sion, Entwendung, insbesondere Diebstahl, Elemetarschäden
(Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung), Wildscha-
den, Glasbruchschaden, Seng- und Schmorschäden an der
Verkabelung durch Kurzschluss.

❚ DDiiee  KKffzz--VVoollllkkaasskkoovveerrssiicchheerruunngg

Die Fahrzeugvollkaskoversicherung umfasst alle Schäden, die
im Rahmen der Teilkaskoversicherung gedeckt sind, darüber 
hinaus aber auch Unfallschäden am Fahrzeug und Schäden,
die durch mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder
Personen verursacht werden.

Ein Schadensfall ist gerade beim Einsatz von Arbeits-
geräten schnell eingetreten. Trotz aller Vorsichts-
maßnahmen sorgt oftmals schon allein die Masse

der Fahrzeuge oder Maschinen für große und kleine Schä-
den im Arbeitsbereich der Aggregate. Die anschließende
Regulierung des Schadens kann dabei zu einer unerwarte-
ten Herausforderung werden. Dies ist beispielsweise eine 
Erfahrung aus der Alltagsarbeit von Matthias Morneweg,
der im hessischen Baunatal ein Maklerbüro für Versiche-
rungen betreibt. So hat der Versicherungsexperte ein paar
Tipps zu den jeweiligen Versicherungen und deren Bedeu-
tung für den Arbeitsalltag mit Maschinen und Arbeitsgerä-
ten zusammengestellt.

Besonderheiten für Nutzer und Vermieter 

Zur Betriebshaftpflichtversicherung gibt es folgendes
zu bemerken: Zusätzliche Tätigkeiten (Risiken) wie z. B.
gelegentliche Baumschneidearbeiten, Havariedienste oder
Dachrinnenreinigungen sollen der Haftpflichtversiche-
rung gemeldet und mitversichert werden. Unternehmer
sollten auch daran denken, einen vorhandenen Ölab-
scheider oder Dieseltank anzugeben und mitzuversichern.
Diese Anlagen fallen nicht unter die Umweltbasisdeckung.
Auch Gabelstapler, die schneller als 6 km/h und auf 
öffentlichen Straßen fahren, können über eine AKB-
Zusatzdeckung mit in die BHV aufgenommen werden.

Zur Kfz-Versicherung: Bei zulassungspflichtigen Ar-
beitsmaschinen (Lkw-Krane, Lkw-Arbeitsbühnen) sollte
das „Arbeits- und Vermietrisiko“ über die Kfz-Versiche-




